








3. Verbleibt nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten des Vereins ein Überschuss, so überweist
der Vorstand diesen vollständig an eine im I<.anton Bern ansässige gemeinnützige steuerbefreite
Organisation.

Art. 19 Inkrafttreten 
Die vorliegenden Statuten sind durch die Stimmenden der Generalversammlung des Vereins am 11. 
November 2017 in Zürich angenommen worden und gleichentags in I<.raft getreten. 

Der oder die Vorsitzende der Generalversammlung 
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Für das Co-Präsidium 
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